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Der OÖrthodoxe Religionsunterricht blickt 1n Deutschlan: aufT e1nNe VeT-

gleichsweise kurze historische Entwicklung zurück, bringt aber SEINE
eigene ange Geschichte mıit, die SEINE lele und Inhalte mitbestimmen
und Nıcht zuletzt Auswirkungen aufT SEINE praktische Gestaltung haben
lerdings gelten Tüur innn die allgemeinen rec  I1Ichen KRahmenbedingungen
Iur den Religionsunterricht und die Strukturen des Bildungssystems Tüur Of-
lentliche chulen Die folgenden Ausführungen sollen eıInNnen Überblick
ber diese Zusammenhänge 1M ONkreien Kontext VOT Ort In Deutschland
seben und auch darüber, b und 1n welcher Weise die /Zusammenarbeit der
christlichen Konfessionen aufT diesem Gebiet sewünscht wird und VOT
lem realisierbar IStT.

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht
n eufschlan

Der Religionsunterricht wird als einz1ıges Schulfach 1M Grundgesetz X
mAäß Art. Abs als Oordentliches enriac garantıiert. Die Aufnahme des
Religionsunterrichts In das Grundgesetz seht aul die /Zeit ach dem WEe@1-
ten e  jeg zurück, währenddessen die unmiıttelbare r  rung der n -
tionalsozialistischen Willkuürherrschaft ax und (Gesellsc 1n ihren ethi
SscChHen Grund{fiesten erschutter Die /ukunft e1ner demoeokratischen
(Gesellsc verlangte die Abgrenzung ZUr vormaligen totalıtären taatlı
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Der orthodoxe Religionsunterricht blickt in Deutschland auf eine ver-
gleichsweise kurze historische Entwicklung zurück, er bringt aber seine 
eigene lange Geschichte mit, die seine Ziele und Inhalte mitbestimmen
und nicht zuletzt Auswirkungen auf seine praktische Gestaltung haben. Al-
lerdings gelten für ihn die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen
für den Religionsunterricht und die Strukturen des Bildungssystems für öf-
fentliche Schulen. Die folgenden Ausführungen sollen einen Überblick
über diese Zusammenhänge im konkreten Kontext vor Ort in Deutschland
geben und auch darüber, ob und in welcher Weise die Zusammenarbeit der
christlichen Konfessionen auf diesem Gebiet gewünscht wird und vor al-
lem realisierbar ist. 

Rechtliche Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht 
in Deutschland

Der Religionsunterricht wird als einziges Schulfach im Grundgesetz ge-
mäß Art. 7 Abs. 3 als ordentliches Lehrfach garantiert. Die Aufnahme des
Religionsunterrichts in das Grundgesetz geht auf die Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zurück, währenddessen die unmittelbare Erfahrung der na-
tionalsozialistischen Willkürherrschaft Staat und Gesellschaft in ihren ethi-
schen Grundfesten erschüttert hatte. Die Zukunft einer demokratischen
Gesellschaft verlangte die Abgrenzung zur vormaligen totalitären staatli-
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chen Indoktrination und die relig1ös-weltanschauliche Neutralität des Staa: U
tes Um Treiheitliche erte hervorzubringen, edurifte der ax e1ner
Werteorientierung, die auber SEINer selhst stand.“ Der ax bedarf alsSO
der eligion, ohne S1E instrumentalisieren Ooder 1n irgendeiner Weise
ber S1E verfügen. Entsprechend dient der Religionsunterricht der FÖr
derung religiöser Freiheit” und eistet zugleic eıInNnen Beitrag ZUuU allumfas
senden SCHNUNSCHEeN Bildungsauftrag,“ dem sowohl die Wissensvermitt-
lung als auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Erziehung Zu
SsOz71alen Verhalten gehören.”

Im SCHUlNSCHEeN Religionsunterricht Tröffnet der ax aum Iur relig1Ös
und weltanschaulich edingte Fragen und Jetztbegründete Antworten VOT
eiInem bekenntnisgebundenen tandort aus Da der aa aufgrun: SEINer
religiös-weltanschaulichen Neutralität diese Aufgabe inhaltlıch nicht selhst
ausführen kann, delegiert 1E die jeweiligen Religionsgemeinschaften
als „SInn und Bildungsträger” 1n der Gesellschaft.’ Der Religionsunterricht
wird 1n Übereinstimmung miıt den Grundsätzen der Religionsgemeinschaf-
ten erteilt Abs GOG), während das staatliche Aufsichtsrecht ber
innn als Oordentliches enriac DZWw. als SCHNUNSCHES Unterrichtsfach e1DenNna

IHes entspricht dem vielzitierten Diktum VON Ernst-Wolflgang Böckenförde: „Der Tre1l-
eitliche, Säkularisierte Staat eht VON Voraussetzungen, die selhst NIC. garantieren
ann.  A Vegl Ernst-Wolflgang Böckenjförde: He Entstehung des taates als Vorgang der
Sakularisation, InN: S5äkularısation und Utopie. Tracher tudien. TNS Forsthoff ZU

Geburtstag, uttgar 19067,
ir Hildebrandt: Das (G‚rundrecht auf Religionsunterricht. 1ne Untersuchung ZU

subjektiven Grundrechtsgehalt des Art. AÄAhbs UJus kecclesiastiecum 03), übingen
2000, 706 I; Myrian Dietfrich Islamischer Religionsunterricht. Rechtliche Perspe  tiven
(Schriften ZU Staatskirchenrech }, Tankiur! 20006,
Eb3d.

efer Badura Kommentierung Art. G'  9 In FTheodor Ma nzZz/Günter Düring:
Grundgesetz Kommentar, München, Loseblatt, Lieferung, Januar 2012, Ranr 0Ö;
x Freiherr Von ampenhausen/Heinrich de Wall Staatskirchenrech 1ne
matische Darstellung des Religionsverfassungsrechts In Deutschland und Europa. Fın
Studienbuch, München

Hans-WilIh iInden — . WITd der Religionsunterricht In Übereinstimmung MIt den
(‚,rundsätzen der Religionsgemeinschaften Tteilt. /ur Auslegung VON Art. 111 AUS
katholischer 1C. In Jürgen Loff (Hg.) eligion und WOZU och In der
Schule?, VWeinheim 1992, I; andern EDDEeCKkKe. RKeichweite und Voraussetzungen
der grundgesetzlichen (‚arantie des Religionsunterrichts, In DVBI (1 pril) 19906, 340
Vgl Christoph Link. DIie Utuation des Keligionsunterrichts in Deutschland rechtliche Re
gelungen und aktuelle robleme, IN: Ifrei Kinnerfthaler (Hez  S_ Historische und rechtliche
Aspekte des Keligionsunterrichts, Frankfurt 2004, 398; Wilhelm Hees: Der Keligions-
unterricht und die katechetische Unterweisung in der kirchlichen und cstaatlichen ec
ordnung, Kegensburg 19806, 233, 270; Hans-WilIhl inden, O., ; Gerhard Kob
ers. Art. und Art. 7, IN: ermann Von Mangoldt/Friedricı Kle:  risfian Starck.
Kommentar Z U Grundgesetz, 1, 0/1-795, München Art. 7, RaANrT. 147/
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chen Indoktrination und die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staa-
tes. Um freiheitliche Werte hervorzubringen, bedurfte der Staat einer
Werteorientierung, die außerhalb seiner selbst stand.2 Der Staat bedarf also
der Religion, ohne sie zu instrumentalisieren oder in irgendeiner Weise
über sie zu verfügen. Entsprechend dient der Religionsunterricht der För-
derung religiöser Freiheit3 und leistet zugleich einen Beitrag zum allumfas-
senden schulischen Bildungsauftrag,4 zu dem sowohl die Wissensvermitt-
lung als auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Erziehung zum
sozialen Verhalten gehören.5

Im schulischen Religionsunterricht eröffnet der Staat Raum für religiös
und weltanschaulich bedingte Fragen und letztbegründete Antworten von
einem bekenntnisgebundenen Standort aus.6 Da der Staat aufgrund seiner
religiös-weltanschaulichen Neutralität diese Aufgabe inhaltlich nicht selbst
ausführen kann, delegiert er sie an die jeweiligen Religionsgemeinschaften
als „Sinn- und Bildungsträger“ in der Gesellschaft.7 Der Religionsunterricht
wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaf-
ten erteilt (Art. 7 Abs. 3 GG), während das staatliche Aufsichtsrecht über
ihn als ordentliches Lehrfach bzw. als schulisches Unterrichtsfach beibehal-

2 Dies entspricht dem vielzitierten Diktum von Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Der frei-
heitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren
kann.“ Vgl. Ernst-Wolfgang Böckenförde: Die Entstehung des Staates als Vorgang der
Säkularisation, in: Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum
65. Geburtstag, Stuttgart 1967, 93.

3 Vgl. Uta Hildebrandt: Das Grundrecht auf Religionsunterricht. Eine Untersuchung zum
subjektiven Grundrechtsgehalt des Art. 7 Abs. 3 GG (Jus Ecclesiasticum 63), Tübingen
2000, 206 ff; Myrian Dietrich: Islamischer Religionsunterricht. Rechtliche Perspektiven
(Schriften zum Staatskirchenrecht 31), Frankfurt a. M. 2006, 36.

4 Ebd.
5 Vgl. Peter Badura: Kommentierung zu Art. 7 GG, in: Theodor Maunz/Günter Düring:

Grundgesetz – Kommentar, München, Loseblatt, 64. Lieferung, Januar 2012, Rdnr. 66;
Axel Freiherr von Campenhausen/Heinrich de Wall: Staatskirchenrecht. Eine syste-
matische Darstellung des Religionsverfassungsrechts in Deutschland und Europa. Ein
Studienbuch, München 42006, 214.

6 Vgl. Hans-Willi Winden: …wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Zur Auslegung von Art. 7 III GG aus
katholischer Sicht, in: Jürgen Lott (Hg.): Religion – warum und wozu noch in der
Schule?, Weinheim 1992, 17 f; Janbernd Oebbecke: Reichweite und Voraussetzungen
der grundgesetzlichen Garantie des Religionsunterrichts, in: DVBl (1. April) 1996, 340.

7 Vgl. Christoph Link: Die Situation des Religionsunterrichts in Deutschland – rechtliche Re-
gelungen und aktuelle Probleme, in: Alfred Rinnerthaler (Hg.): Historische und rechtliche
Aspekte des Religionsunterrichts, Frankfurt a. M. 2004, 398; Wilhelm Rees: Der Religions-
unterricht und die katechetische Unterweisung in der kirchlichen und staatlichen Rechts-
ordnung, Regensburg 1986, 233, 276; Hans-Willi Winden, a. a. O., 17 f; Gerhard Rob-
bers: Art. 6 und Art. 7, in: Hermann von Mangoldt/Friedrich Klein/Christian Starck:
Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, 671–795, München 52005, Art. 7, RdNr. 147 f.



A{} ten wird Abs und GOG) Damıiıt Ist der Religionsunterricht e1N
Pflichtfach Allerdings esteht aufgrun: der 1M Grundgesetz garantierten
Religionsfreiheit GG ) die Öglichkei der meldung VO  = Relig1-
Onsunterricht Abs GOG)

Als Urganisator des Religionsunterrichts hat der ax e1Ne Dienstleis
tungspflicht,“ dem Religionsunterricht eiınen lesten Platz 1M Lehrplan, 1n
der zeitlichen Unterrichtsordnung und 1n der Schulorganisation
einzuräumen, WIEe dies miıt allen SCHNUNSCHEeN Unterrichtsfächern X
schieht.” Der aa INUSS die Rahmenbedingungen schaffen, damıit der Reli
sionsunterricht den ildungs- und Erziehungszielen der Schule'* ehbenso
WIE den wissenschaftlichen, ' pädagogischen und Tachlichen Standards X
rec werden kann  12 Hierzu ehören auch staatlich sgenehmigte Lehrpläne
und VOT allem e  r  e, die diese umseizen können Der ax hat Tüur
e1Ne adäquate Ausbildung der Religionslehrer sorgen ”” und hierfür enT:
sprechende wissenschaftliche Ausbildungsstätten Hochschulen schafl-
fen  14 Insgesamt INUSS den Religionsunterricht 1n sachlicher, Oorganısator1-
scher, personeller und Iinanzieller 1NSIC sichern. ”

Christoph Link Religionsunterricht, InN: Joseph Listl/Diefric Pirson (Hg.)
HaAbStKirchR IL, Berlin 41 Y905, 450

efer Badura, Art. 7, Anm. D, Ranr /5; S  el Freiherr Von ampenhausen/
Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, Anm. D, 7213

10 Christoph Link RKechtliche Regelungen, Anm. 7, 414; Christoph Link
KirchR I1, Anm. Ö, 459; Stefan UC. Staatskirchenrechtliche Regelungen ZU Relti
gionsunterricht, In AOR 127 0 7/), eft 4,

BVerwGtEn (350); Christoph Link. 1rCI1, Anm. Ö, 463 I; Joseph
IS /ur rage, OD einer Öffnung des hisher ach Konfifessionen getirennt erteilten Relti
yionsunterrichts Iur chüler e1Nes anderen Bekenntnisses In der Sek des Landes Ba-
den-Württemberg rechtliche edenken entgegenstehen, In Ders.: Der Religionsunter-

12
MC als bekenntnisgebundenes ehrfach, 1983,

Christoph Link. HabhStKirchk I1, Anm. Ö, 4061; Jörg FEnnuschat: Religionsunter-
MC In Deutschlanı Rechtslage, In Norbert Mette/Folkert Kickers (Hg.) LexRP,
Z, Neukirchen-Vluyn 2001, 5Sp 1782; Myrian Dietrich, Islamischer Religionsunterricht,

Anm. 3,
13 Christoph Link. HaAbStKirchR IL, Anm. Ö, 502
14 efer Badura, Art. Ö, Anm. D, Ranr /5; Gerhard RKobbers Kommentar ZU

Grundgesetz, Anm. /, Art. /, RANrT. 135; Wilhelm Kees: 70 Der Religionsunterricht,
IN: Joseph FiIstL  ertiberft ScChmitz (Hg.) HdAbKathKR, Regensburg /373; x
Freiherr Von ampenhausen/Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, Anm. I, Nr.

15 Christoph Link Rechtliche Regelungen, Anm. /, 309; efer Badura, Art. /,
Anm. I, Ranr Vegl Christoph Link 1rC I1, Anm. Ö, 4069; Jörg FANnuU-
schat, LexkP I1, Anm. 1 Sp. 1782; Wilhelm Rees, RKechtsordnung, Anm. /, 2533
Rudolf Wichard. Religionsunterricht staatlichen chulen In Deutschland, In Irmie
Marga/CGera Sander/Dan an (Hg.) eligion zwischen Kirche, EEI und (JE
sellschaft Religion hbetween Church, ate and Society, Hamburg 2007, 0Ö;x Frei-
err Von ampenhausen/Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, Anm. I, 213
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ten wird (Art. 7 Abs. 1 und 3 GG). Damit ist der Religionsunterricht ein
Pflichtfach. Allerdings besteht aufgrund der im Grundgesetz garantierten
Religionsfreiheit (Art. 4 GG) die Möglichkeit der Abmeldung vom Religi-
onsunterricht (Art. 7 Abs. 2 GG). 

Als Organisator des Religionsunterrichts hat der Staat eine Dienstleis -
tungspflicht,8 dem Religionsunterricht einen festen Platz im Lehrplan, in
der zeitlichen Unterrichtsordnung und in der gesamten Schulorganisation
einzuräumen, wie dies mit allen schulischen Unterrichtsfächern ge-
schieht.9 Der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit der Reli-
gionsunterricht den Bildungs- und Erziehungszielen der Schule10 ebenso
wie den wissenschaftlichen,11 pädagogischen und fachlichen Standards ge-
recht werden kann12. Hierzu gehören auch staatlich genehmigte Lehrpläne
und vor allem Lehrkräfte, die diese umsetzen können. Der Staat hat für
eine adäquate Ausbildung der Religionslehrer zu sorgen13 und hierfür ent-
sprechende wissenschaftliche Ausbildungsstätten an Hochschulen zu schaf-
fen.14 Insgesamt muss er den Religionsunterricht in sachlicher, organisatori-
scher, personeller und finanzieller Hinsicht sichern.15

8 Vgl. Christoph Link: Religionsunterricht, in: Joseph Listl/Dietrich Pirson (Hg.):
HdbStKirchR II, Berlin 21995, 459.

9 Vgl. Peter Badura, Art. 7, s. Anm. 5, Rdnr. 75; Axel Freiherr von Campenhausen/
Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, s. Anm. 5, 213.

10 Vgl. Christoph Link: Rechtliche Regelungen, s. Anm. 7, 414; Christoph Link: HdbSt
KirchR II, s. Anm. 8, 459; Stefan Mückl: Staatskirchenrechtliche Regelungen zum Reli-
gionsunterricht, in: AöR 122 (1997), Heft 4, 518.

11 Vgl. BVerwGE 42,346 (350); Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 463 f; Joseph
Listl: Zur Frage, ob einer Öffnung des bisher nach Konfessionen getrennt erteilten Reli-
gionsunterrichts für Schüler eines anderen Bekenntnisses in der Sek. II des Landes Ba-
den-Württemberg rechtliche Bedenken entgegenstehen, in: Ders.: Der Religionsunter-
richt als bekenntnisgebundenes Lehrfach, 1983, 74.

12 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 461; Jörg Ennuschat: Religionsunter-
richt in Deutschland. Rechtslage, in: Norbert Mette/Folkert Rickers (Hg.): LexRP, Bd.
2, Neukirchen-Vluyn 2001, Sp. 1782; Myrian Dietrich, Islamischer Religionsunterricht,
s. Anm. 3, 24 f.

13 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 502.
14 Vgl. Peter Badura, Art. 8, s. Anm. 5, Rdnr. 75; Gerhard Robbers: Kommentar zum

Grundgesetz, s. Anm. 7, Art. 7, RdNr. 135; Wilhelm Rees: § 70 Der Religionsunterricht,
in: Joseph Listl/Heribert Schmitz (Hg.): HdbKathKR, Regensburg ²1999, 737; Axel
Freiherr von Campenhausen/Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, s. Anm. 5, Nr. 19. 

15 Vgl. Christoph Link: Rechtliche Regelungen, s. Anm. 7, 399; Peter Badura, Art. 7, s.
Anm. 5, Rdnr. 75. Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 469; Jörg Ennu-
schat, LexRP II, s. Anm. 12, Sp. 1782; Wilhelm Rees, Rechtsordnung, s. Anm. 7, 255;
Rudolf Wichard: Religionsunterricht an staatlichen Schulen in Deutschland, in: Irmie
Marga/Gerald G. Sander/Dan Sandu (Hg.): Religion zwischen Kirche, Staat und Ge-
sellschaft – Religion between Church, State and Society, Hamburg 2007, 66; Axel Frei-
herr von Campenhausen/Heinrich de Wall, Staatskirchenrecht, s. Anm. 5, 213.



Das staatliche Aufsichtsrecht rlährt Uurc die vgeforderte Übereinstim-
MUNg des Religionsunterrichts miıt den Grundsätzen der Religionsgemein-
chaften Abs GOG) e1nNe Modifikation. ® Er wird e1ner X
mMmeinsamen Angelegenheit, e1iner sogenannten [e6585 mi1xta, VOT ax und
Religionsgemeinschalft.

Die Übereinstimmung des Faches mi1t den Grundsätzen der Religions-
gemeinschaft Wirkt sich 1n ersier LINIE aul den Lehrinhalt dUS, der aufT die
SEr Grundlage eindeutig Bekenn  1sınhalt Ist und Identifikation verlangt. ‘
Dabhbe!]l dient der Religionsunterricht Nıcht 1Ur der neutralen Wissensver-
mittlung 1M Sinne e1ner Religionskunde, Ondern der Vermittlung VOT

Glaubensinhalten, WIE diese 1n der jeweiligen Religionsgemeinschaft Tüur
wahr und richtig gelten. “ Der Religionsunterricht ann auch 1M Sinne der
Wissenschaftlichkei vergleichende Hinweise aulnehmen und Cchulern die
Gelegenhei bieten, grundlegende Lebensfiragen erörtern. ”” Allerdings
darf das Fach nicht 1n SEINeEemM verfassungsrechtlichen ern verändert WET-

ZU  den, da er eın Religionsunterricht mehr 1M Sinne des Iun
gesetzes ist.  21

Das Übereinstimmungsgebot miıt den Glaubensgrundsätzen
Abs GG) Wirkt sıch Uurc die Mitwirkung der jeweiligen Religions-
gemeinschaft beli der Erstellung VOT Lehrplänen dUS, bel der Erstellung und
Bestimmung VOT Schulbüchern, SOWIE Uurc die didaktische und methodi
sche Kückbindung des Religionsunterrichts ihre Religionsgemein-
schaft.““ Zugleic etrifit 1n personeller 1NSIC den der Ausbil
dung und die Auswahl der Religionslehrer,“ Diese edurien e1ner
kırchlichen Bevollmächtigung,“ die nicht 1Ur die konfessionelle Zugehö-
rigkeit sicherstellt, Oondern auch bestätigt, „dass re und Lebenswande

10

17
Christoph Link 1rCI1, Anm. Ö, 488
BVeriIGFEn (252); andern ebbecke, DVBI., AÄAnm. O, 340

18 BVerIGE g' (252); Jörg Ennuschat, LexkP IL, Anm. 1 Sp. 1782; Gerhard
RKobbers Kommentar ZUuU Grundgesetz, Anm. 7, Art. Ö, RaANrT. 17260 I; Christoph Link.
1rC I1, Anm. Ö, 491; Myrian Dietrich, Islamischer Religionsunterricht,
Anm. 3, L,

19 BVeriIGFE /4, 744 (253)
AÜ) BVeriIGFE /4, 744 252

Christoph Link 1rCI1, Anm. Ö, 401
A Myrian Dietrich, Islamischer Religionsunterricht, Anm. 3, 29; Ramb, VWie

dervereinigung, 19985, Y3; WIiIhelm Rees, RKechtsordnung, Anm. /, 2606-293; WT

A
heim Rees, IN: al  3 Anm. 1 738

Christoph Link Rechtliche Regelungen, Anm. 7, 400; Christoph Link.
1rCI1, Anm. Ö, 401

zx4 CAristoph Link HaAbStKirchR I1, Anm. Ö, 491; Gerhard Robbers. Kommentar
ZU (Grundgesetz, AÄAnm. 7, Art. 7, RANrT. 150; Myrian Dietrich, Islamischer eligions-
unterricht, Anm. 3,
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Das staatliche Aufsichtsrecht erfährt durch die geforderte Übereinstim-
mung des Religionsunterrichts mit den Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften (Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG) eine Modifikation.16 Er wird zu einer ge-
meinsamen Angelegenheit, einer sogenannten res mixta, von Staat und
Religionsgemeinschaft. 

Die Übereinstimmung des Faches mit den Grundsätzen der Religions-
gemeinschaft wirkt sich in erster Linie auf den Lehrinhalt aus, der auf die-
ser Grundlage eindeutig Bekenntnisinhalt ist und Identifikation verlangt.17

Dabei dient der Religionsunterricht nicht nur der neutralen Wissensver-
mittlung im Sinne einer Religionskunde, sondern der Vermittlung von
Glaubensinhalten, so wie diese in der jeweiligen Religionsgemeinschaft für
wahr und richtig gelten.18 Der Religionsunterricht kann auch im Sinne der
Wissenschaftlichkeit vergleichende Hinweise aufnehmen und Schülern die
Gelegenheit bieten, grundlegende Lebensfragen zu erörtern.19 Allerdings
darf das Fach nicht in seinem verfassungsrechtlichen Kern verändert wer-
den,20 da er ansonsten kein Religionsunterricht mehr im Sinne des Grund-
gesetzes ist.21

Das Übereinstimmungsgebot mit den Glaubensgrundsätzen (Art. 7
Abs. 3 S. 2 GG) wirkt sich durch die Mitwirkung der jeweiligen Religions-
gemeinschaft bei der Erstellung von Lehrplänen aus, bei der Erstellung und
Bestimmung von Schulbüchern, sowie durch die didaktische und methodi-
sche Rückbindung des Religionsunterrichts an ihre Religionsgemein-
schaft.22 Zugleich betrifft es in personeller Hinsicht den Inhalt der Ausbil-
dung und die Auswahl der Religionslehrer.23 Diese bedürfen einer
kirchlichen Bevollmächtigung,24 die nicht nur die konfessionelle Zugehö-
rigkeit sicherstellt, sondern auch bestätigt, „dass Lehre und Lebenswandel

16 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 488 f.
17 Vgl. BVerfGE 74,244 (252); Janbernd Oebbecke, DVBl., s. Anm. 6, 340 f.
18 Vgl. BVerfGE 74,244 (252); Jörg Ennuschat, LexRP II, s. Anm. 12, Sp. 1782; Gerhard

Robbers: Kommentar zum Grundgesetz, s. Anm. 7, Art. 8, RdNr. 126 f; Christoph Link:
HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 491; Myrian Dietrich, Islamischer Religionsunterricht, s.
Anm. 3, 25 f, m. w. N.

19 Vgl. BVerfGE 74, 244 (253).
20 Vgl. BVerfGE 74, 244 (252 f). 
21 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 491.
22 Vgl. Myrian Dietrich, Islamischer Religionsunterricht, s. Anm. 3, 29; M. W. Ramb, Wie-

dervereinigung, 1998, 93; Wilhelm Rees, Rechtsordnung, s. Anm. 7, 288–293; Wil-
helm Rees, in: HdbKathKR, s. Anm. 14, 738.

23 Vgl. Christoph Link: Rechtliche Regelungen, s. Anm. 7, 400; Christoph Link:
HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 491.

24 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 491; Gerhard Robbers: Kommentar
zum Grundgesetz, s. Anm. 7, Art. 7, RdNr. 156; Myrian Dietrich, Islamischer Religions-
unterricht, s. Anm. 3, 30. 



A | mi1t den kırchlichen Anforderungen übereinstimmen“.  6 Z5 fur Prüfung
der Übereinstimmung miıt ihren Grundsätzen aben die Religionsgemein-
chaften das ec ZUr EiINSIC In den Religionsunterricht.““
Schließlic sollen die chüler grundsätzlich In den Bekenntnisinhalt ihrer
eigenen eligion DZW. Konfession eingeführt werden.“

Für die Homogenität der Schülerschaf: Sibt keine verfassungsrechtli-
che (‚„arantie Allerdings Ist unstrittig, dass die personelle /Zusammenset-
ZUNg Auswirkungen auf den Unterrichtsverlauf hat und den konfessionel-
len Charakter des Religionsunterrichts verändern kann, dass nicht
mehr In Übereinstimmung mi1t den Grundsätzen der jeweiligen Religions-
sgemeinsc  i erteilt werden kann  Z6 Damıit sehört die Entscheidung ber
die Zulassung konfessionsiremder Ooder konfessionsloser chüler ehbenfTfalls

den Grundsätzen“ und leg 1n der Kompetenz der betreflfenden Relig1-
onsgemeinschaft.” Sofern e1 Religionsgemeinschaften zustimmen, 1st
e1Ne begrenzte personelle Öffnung zulässig.”

Die 1M Grundgesetz festgelegte UISICc des Staates ber das chulwe
SET1 Abs GOG) wird kraft ihrer Kulturhoheit Uurc die Bundeslän:
der ausgeführt 3Ü GG) In der ege en  en die Landesverfassun-
gEeN und Schulgesetze der er detaijlliertere Regelungen, die dem 1M
Grundgesetz garantierten Religionsunterricht entsprechen.“ Manchmal
senen S1E eıInNnen Tsatzunterricht Tüur diejenigen chüler VOTL, die nicht
Religionsunterricht teilnehmen.“” Für vergleichsweise kleine Religionsge-

A Sitzung des (G‚rundsatzausschusses des Parlamentarischen ates VOTIN 11 Januar
1949, IN: Der Parlamentarische Kat 1948-49, en und Protokolle, hg. Deutschen

20
Bundestag und VOTIN Bundesarchiv, S/Il, Boppard Rhein 1993, 06414

Christoph Link. HaAbStKirchR IL, Anm. Ö, 400
AF Rudolf Wichard. Religionsunterricht, Anm. 1
28

zUu
Rudolf Wichard. Religionsunterricht, O.;

(} die herrschende Meinung. 1ne andere AÄAnsicht wil] dieses Homogenitätsprinzip HIin:
hereits dem Verfassungsbegriff entnehmen. Vegl dazu Christoph Link

A0
HaAbStKirchR IL, Anm. Ö, 405

CAristoph Link. HabhStKirchk IL, Anm. Ö, 493; WIiIhelm Rees, Rechtsordnung,
Anm. /, 7286 Vegl (‚ audia Marta Corlazzoali Religionsunterricht VON kleineren eligl:
onsgemeinschaften (Mientlichen chulen In Deutschland (Schriften ZU 1rchen:-:
rec 43), Frankfurt 2009, I; Axel Freiherr Von ampenhausen/Heinrich de
Wall, Staatskirchenrecht, Anm. D, 715 I; Stefan UC. AÖR, Anm. 1 I32;
efer Badura, Art. /, AÄAnm. I, Ranr /2; Gerhard Robbers. Kommentar ZUuU Grundge
SEeLZ, Anm. /, Art. 7, RANrT. 111, 127

BVerfG /4, 744 (255)
C 1ne grundgesetzliche kEinschränkung Tfährt der Religionsunterricht Uurc Art. 141 G'  9

der sogenannten „Bremer Klausel“ ach Art. 141 lindet Art. AÄAhbs G'  9 der
den Religionsunterricht als ordentliches eNnriac gewährleistet, keine Anwendung In
denjenigen Bundesländern, In denen Januar 1949 e1nNe andere landesrechtliche
egelung hestand. azu Wilhelm Rees, Rechtsordnung, Anm. 7, 1980, 270
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[…] mit den kirchlichen Anforderungen übereinstimmen“.25 Zur Prüfung
der Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen haben die Religionsgemein-
schaften sogar das Recht zur Einsichtnahme in den Religionsunterricht.26

Schließlich sollen die Schüler grundsätzlich in den Bekenntnisinhalt ihrer
eigenen Religion bzw. Konfession eingeführt werden.27

Für die Homogenität der Schülerschaft gibt es keine verfassungsrechtli-
che Garantie. Allerdings ist unstrittig, dass die personelle Zusammenset-
zung Auswirkungen auf den Unterrichtsverlauf hat und den konfessionel-
len Charakter des Religionsunterrichts so verändern kann, dass er nicht
mehr in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der jeweiligen Religions-
gemeinschaft erteilt werden kann.28 Damit gehört die Entscheidung über
die Zulassung konfessionsfremder oder konfessionsloser Schüler ebenfalls
zu den Grundsätzen29 und liegt in der Kompetenz der betreffenden Religi-
onsgemeinschaft.30 Sofern beide Religionsgemeinschaften zustimmen, ist
eine begrenzte personelle Öffnung zulässig.31

Die im Grundgesetz festgelegte Aufsicht des Staates über das Schulwe-
sen (Art. 7 Abs. 1 GG) wird kraft ihrer Kulturhoheit durch die Bundeslän-
der ausgeführt (Art. 30 GG). In der Regel enthalten die Landesverfassun-
gen und Schulgesetze der Länder detailliertere Regelungen, die dem im
Grundgesetz garantierten Religionsunterricht entsprechen.32 Manchmal 
sehen sie einen Ersatzunterricht für diejenigen Schüler vor, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen.33 Für vergleichsweise kleine Religionsge-

25 32. Sitzung des Grundsatzausschusses des Parlamentarischen Rates vom 11. Januar
1949, in: Der Parlamentarische Rat 1948–49, Akten und Protokolle, hg. v. Deutschen
Bundestag und vom Bundesarchiv, Bd. 5/II, Boppard am Rhein 1993, 938. 

26 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 499.
27 Vgl. Rudolf Wichard: Religionsunterricht, s. Anm. 15, 68.
28 Vgl. Rudolf Wichard: Religionsunterricht, a. a. O., 68.
29 So die herrschende Meinung. Eine andere Ansicht will dieses Homogenitätsprinzip hin-

gegen bereits dem Verfassungsbegriff entnehmen. Vgl. dazu Christoph Link:
HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 493.

30 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 493; Wilhelm Rees, Rechtsordnung, s.
Anm. 7, 286. Vgl. Claudia Maria Corlazzoli: Religionsunterricht von kleineren Religi-
onsgemeinschaften an öffentlichen Schulen in Deutschland (Schriften zum Staatskirchen-
recht 43), Frankfurt a. M. 2009, 55 f; Axel Freiherr von Campenhausen/Heinrich de
Wall, Staatskirchenrecht, s. Anm. 5, 215 f; Stefan Mückl: AöR, s. Anm. 10, 532; Vgl.
Peter Badura, Art. 7, s. Anm. 5, Rdnr. 72; Gerhard Robbers: Kommentar zum Grundge-
setz, s. Anm. 7, Art. 7, RdNr. 111, 127.

31 Vgl. BVerfG 74, 244 (255).
32 Eine grundgesetzliche Einschränkung erfährt der Religionsunterricht durch Art. 141 GG,

der sogenannten „Bremer Klausel“. Nach Art. 141 GG findet Art. 7 Abs. 3 S. 1 GG, der
den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach gewährleistet, keine Anwendung in
denjenigen Bundesländern, in denen am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche
Regelung bestand. Vgl. dazu Wilhelm Rees, Rechtsordnung, s. Anm. 7, 1986, 229.



meinschaften, WIE die TINOdOXe Kirche, sind auUuberdem Erlasse und Ver- 43
ordnungen, kultusmiministerielle Schreiben und Bescheide VONN Bedeutung,
die die Einrichtung und Ausgestaltung des ONkreien konfessionellen Reli
sionsunterrichts betreffen .“

Geschichte des orthodoxen Religionsunterrichts n eutfschlan

Die Einrichtung e1Nes Orthodoxen Religionsunterrichts Ist miıt der Prä:;
SE117 und der Geschichte Orthodoxer YIsten In Deutschland verbunden,
mi1t der Entwicklung ihrer kırchlichen Strukturen VOT Ort und 1n entsche1-
dendem Maße miıt dem e1Nes Olchen Unterrichts Iur OÖrthodoxe
chüler. Die Anfänge e1Nes Orthodoxen Religionsunterrichts 1n Deutsch
and liegen 1n der unmiıttelbaren Nachkriegszeit. ach USDruc des WEe1-
ten Weltkriegs WaTrel UNz  ige Oorthodoxe Y1sten den ETW His
10 Millionen Zwangsarbeitern, die AUS (Ost: und Suüdosteuropa, ahber auch
AUS westeuropäischen Ländern ach Deutschland kamen.” 1e$ Silt auch
Tüur die Kriegsgefangenen“” und Osen Flüchtlinge, die ach dem Ende
des /weiten Weltkrieges 1n die allıierten Besatzungszonen SIromten
rend e1N TOlLste1l dieser sogenannten Displaced Persons” kurze /Zeit ach
Kriegsende 1M Zuge VOT Massenrepatriierungen In ihre eimat zuruück-
kehrte”® Oder 1n e1N anderes Land emigrierte,” wurden schwer Oder nicht
Repatriierbare In Lagern zusammengefasst.“”
43 Christoph Link Rechtliche RKegelungen, AÄAnm. 7, 2004, 398, MIt welteren HIin:

wWwelisen ZUT verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des Ethikunterrichts; WIiIhelm Rees,
Rechtsordnung, Anm. /, Z FÜ I; Gerhard RKobbers Kommentar ZU (Grundgesetz,
Anm. /, Art. 7, RANrT. 13/-139

44

4
( audia Martia Corlazzoalti Kleinere Religionsgemeinschaften, Anm. 30,
C(onstantftin Miron: Der Spaziergang 1m Park einiıge Anmerkungen den InNneror-

Odoxen Beziehungen In Deutschland, InN: N 06 }, 179; Gerhard eige. He ()r-
Odoxen Kirchen In Deutschlanı VON den Anfängen His ZUrTr Gegenwart, In ()FO
}, 213; ate 22 Russische ()rthodoxe Kirche In Deutschlantı In der erstien

des Jahrhunderts, Köln 1985, 138
40

f
Gerhard eige. O, 213
azu Anne Kuhlmann-Smirno „Stiller als VWasser, ejer als (Jras  &. /ur Migrations-

geschichte der russischen Displaced Persons In Deutschland ach dem /weiten VWelt-
rieg, InN: Forschungsstelle Osteuropa, Arbeitspapiere und Materialien, Nr. 056, Bremen,
Juli 2005, wwWi.forschungsstelle.uni-Dremen.de/ UserFiles/file/ 06-Publikationen / Ar-
beitspapiere/fsoA PO8.pdf {  J

40 Winfried Mühller: Schulpolitik In Bayern 1m Spannungsfeld VON Kultushbuürokratie und Be:
satzungsmacht 5—1 (Quellen und Darstellungen ZUrTr Zeitgeschichte 30), Muün:
chen-Wien 1995, 101

U Winfried Mühller: Schulpolitik, Anm. 38, 100
A Winfried Mühller: O.; 101
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meinschaften, wie die Orthodoxe Kirche, sind außerdem Erlasse und Ver-
ordnungen, kultusministerielle Schreiben und Bescheide von Bedeutung,
die die Einrichtung und Ausgestaltung des konkreten konfessionellen Reli-
gionsunterrichts betreffen.34

Geschichte des orthodoxen Religionsunterrichts in Deutschland

Die Einrichtung eines orthodoxen Religionsunterrichts ist mit der Prä-
senz und der Geschichte orthodoxer Christen in Deutschland verbunden,
mit der Entwicklung ihrer kirchlichen Strukturen vor Ort und in entschei-
dendem Maße mit dem Bedarf eines solchen Unterrichts für orthodoxe
Schüler. Die Anfänge eines orthodoxen Religionsunterrichts in Deutsch-
land liegen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Nach Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs waren unzählige orthodoxe Christen unter den etwa 7 bis
10 Millionen Zwangsarbeitern, die aus Ost- und Südosteuropa, aber auch
aus westeuropäischen Ländern nach Deutschland kamen.35 Dies gilt auch
für die Kriegsgefangenen36 und zahllosen Flüchtlinge, die nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges in die alliierten Besatzungszonen strömten. Wäh-
rend ein Großteil dieser sogenannten Displaced Persons37 kurze Zeit nach
Kriegsende im Zuge von Massenrepatriierungen in ihre Heimat zurück-
kehrte38 oder in ein anderes Land emigrierte,39 wurden schwer oder nicht
Repatriierbare in Lagern zusammengefasst.40

33 Vgl. Christoph Link: Rechtliche Regelungen, s. Anm. 7, 2004, 398, mit weiteren Hin-
weisen zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des Ethikunterrichts; Wilhelm Rees,
Rechtsordnung, s. Anm. 7, 270 f; Gerhard Robbers: Kommentar zum Grundgesetz, s.
Anm. 7, Art. 7, RdNr. 137–139.

34 Vgl. Claudia Maria Corlazzoli: Kleinere Religionsgemeinschaften, s. Anm. 30, 47.
35 Vgl. Constantin Miron: Der Spaziergang im Park – einige Anmerkungen zu den inneror-

thodoxen Beziehungen in Deutschland, in: US 63 (2008), 179; Gerhard Feige: Die Or-
thodoxen Kirchen in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart, in: OFo 10
(1996), 213; Käte Gaede: Russische Orthodoxe Kirche in Deutschland in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, Köln 1985, 138.

36 Vgl. Gerhard Feige: A. a. O, 213.
37 Vgl. dazu Anne Kuhlmann-Smirnov: „Stiller als Wasser, tiefer als Gras“. Zur Migrations-

geschichte der russischen Displaced Persons in Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg, in: Forschungsstelle Osteuropa, Arbeitspapiere und Materialien, Nr. 68, Bremen,
Juli 2005, www.forschungsstelle.uni-bremen.de/UserFiles/file/06-Publikationen/Ar-
beitspapiere/fsoAP68.pdf (1.12.2013), 1. 

38 Winfried Müller: Schulpolitik in Bayern im Spannungsfeld von Kultusbürokratie und Be-
satzungsmacht 1945–1949 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 36), Mün-
chen–Wien 1995, 101.

39 Winfried Müller: Schulpolitik, s. Anm. 38, 100 f.
40 Winfried Müller: A. a. O., 101.



Ad Im Dezember 945 lehten In den drei westlichen Besatzungszonen
1, Millionen Displaced Persons.“ ufgrun der großen /Zanl Oorthodoxer
YIsten und Geilistlichen verschiedener Nationalitäten““ kam esS 1n kurzer
/Zeit Orthodoxen Gemeindegründungen 1n den Lagern. araus ergab
sich auch die Einrichtung VOT chulen miıt nichtdeutscher Unterrichtsspra-
che mi1t dem Ziel, den Kındern die Fortsetzung ihrer Uurc die Emigration
unterbrochenen SCHUllNSCHEeN Ausbildung ermöglichen.““ Die DIiOzese der
Russischen Orthodoxen Kıirche 1M Ausland, die gerade ihren S1tZz VOT Ber-
lın ach München verlegt atte, leistete amals eıInNnen wesentlichen Beitrag
ZUr Urganisation VOT russischsprachigen chulen.“ BIS Mitte der 1950er
re sab eın 1n München drei russischsprachige weiterführende und
kırchliche Gemeindeschulen, In enen auch Orthodoxer Religionsunter-
richt erteilt wurde Der Uurc die DiOzese der Russischen Orthodoxen KIr-
che 1M Ausland verantwortele Religionsunterricht wurde 1M Jahr 956 mi1t
kultusministeriellem Schreiben als Oordentliches enriac 1n Bayern ALLEeT-
kannt enn Tüur die staatliıchen tellen die Förderung religiöser Fre1i-
heit Priorität, die ja zugleic die Abgrenzung VOT jeder totalıtären Ideologie
dieser Zeit bedeutete, auch WE sich die /Zahl der Oorthodoxen chüler 1n
der Folgezeit verringerte.

1ne nachhaltigere Wirkung hatten die Anwerbeahbkommen der Bun:
desrepublı Deutschlan miıt Griechenland (1 7610) und dem ehemaligen Ju
soslawien 19068) E1IN TOlLste1l der Arbeitsmigranten Oorthodoxen
aubens, dass 1n dieser Zeit die bislang größte /Zanl Orthodoxer Chri
sten ach Deutschlan: kam Obwohl zunächst 1Ur eıInNnen ZE1IU1C be
Z uilen der griechischen und Jugoslawischen hbeitnehmer
edacht Wal, stahılisierte sich LrOTZ des Anwerbestopps 973 ihre Präsenz
In Deutschland.” 1ele VOT ihnen hatten ihre Famıilien nNhachkommen las
SET1 Oder 1n Deutschlan: e1nNe Famıilie gegründet, dass inzwischen e1nNe
große /Zahl schulpflichtiger Kınder AUS den Anwerbhbeländern OTIeNTUCHe
chulen 1n Deutschlan: besuchten Man SINg aber zuNÄächst 1n der deut-:
schen Bildungspoliti. VOT eiInem 1Ur vorübergehenden Aufenthalt und ©1-
er RKemigration der betrefifenden chüler 1n ihre Herkunftsländer aus In
den 1980er Jahren tellte sich diese Prognose allerdings als SC heraus

A
Winfried Müller: ebd.,
eın ZUT RKussischen ()rthodoxen Auslandskirche gehörten Z7e1t[Wwelse 1SCNHOTEe und
mehr als 61018 Priester. (} eorg 27 He Russische TINOCOXEe Kirche 1m Ausland
ler besonderer Berücksichtigung der deutschen Diözese, Muüunchen 2001, 127

43 eorg 27 O.; 133
eh  O,

A's C(onstantftin Miron: Spaziergang, Anm. 35, 179
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Im Dezember 1945 lebten in den drei westlichen Besatzungszonen ca.
1,2 Millionen Displaced Persons.41 Aufgrund der großen Zahl orthodoxer
Christen und Geistlichen verschiedener Nationalitäten42 kam es in kurzer
Zeit zu orthodoxen Gemeindegründungen in den Lagern. Daraus ergab
sich auch die Einrichtung von Schulen mit nichtdeutscher Unterrichtsspra-
che mit dem Ziel, den Kindern die Fortsetzung ihrer durch die Emigration
unterbrochenen schulischen Ausbildung zu ermöglichen.43 Die Diözese der
Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland, die gerade ihren Sitz von Ber-
lin nach München verlegt hatte, leistete damals einen wesentlichen Beitrag
zur Organisation von russischsprachigen Schulen.44 Bis Mitte der 1950er
Jahre gab es allein in München drei russischsprachige weiterführende und
kirchliche Gemeindeschulen, in denen auch orthodoxer Religionsunter-
richt erteilt wurde. Der durch die Diözese der Russischen Orthodoxen Kir-
che im Ausland verantwortete Religionsunterricht wurde im Jahr 1956 mit
kultusministeriellem Schreiben als ordentliches Lehrfach in Bayern aner-
kannt. Denn für die staatlichen Stellen hatte die Förderung religiöser Frei-
heit Priorität, die ja zugleich die Abgrenzung von jeder totalitären Ideologie
dieser Zeit bedeutete, auch wenn sich die Zahl der orthodoxen Schüler in
der Folgezeit verringerte. 

Eine nachhaltigere Wirkung hatten die Anwerbeabkommen der Bun-
desrepublik Deutschland mit Griechenland (1960) und dem ehemaligen Ju-
goslawien (1968). Ein Großteil der Arbeitsmigranten war orthodoxen
Glaubens, so dass in dieser Zeit die bislang größte Zahl orthodoxer Chri-
sten nach Deutschland kam. Obwohl zunächst nur an einen zeitlich be-
grenzten Aufenthalt der griechischen und jugoslawischen Arbeitnehmer
gedacht war, stabilisierte sich trotz des Anwerbestopps 1973 ihre Präsenz
in Deutschland.45 Viele von ihnen hatten ihre Familien nachkommen las-
sen oder in Deutschland eine Familie gegründet, so dass inzwischen eine
große Zahl schulpflichtiger Kinder aus den Anwerbeländern öffentliche
Schulen in Deutschland besuchten. Man ging aber zunächst in der deut-
schen Bildungspolitik von einem nur vorübergehenden Aufenthalt und ei-
ner Remigration der betreffenden Schüler in ihre Herkunftsländer aus. In
den 1980er Jahren stellte sich diese Prognose allerdings als falsch heraus

41 Winfried Müller: ebd., m. w. N.
42 Allein zur Russischen Orthodoxen Auslandskirche gehörten zeitweise 16 Bischöfe und

mehr als 300 Priester. So Georg Seide: Die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland un-
ter besonderer Berücksichtigung der deutschen Diözese, München 2001, 122 f.

43 Vgl. Georg Seide: A. a. O., 133.
44 Vgl. ebd. 
45 Vgl. Constantin Miron: Spaziergang, s. Anm. 35, 179.



und 1Un wurde die rage ach Bildungsmaßnahmen Tüur ihren bleibenden 4
ulien In Deutschland aktuell.“ In verschiedenen Bundesländern
wurde zudem zunehmen die rage ach e1ner SCHUlNSCHEeN religlösen Er-
ziehung Oorthodoxer chüler aut. /um eıInNnen galt den Orthodoxen KInN
dern und Jugendlichen die 1M deutschen Schulsystem liegenden ildungs-
chancen zugänglich machen,“” ZUuU anderen wurde 1M Orthodoxen
Religionsunterricht e1Ne identitätsstiftende und integrationsiördernde Kraft
gesehen.“”

Entsprechend wurden Anfang der 1980er re 1n Nordrhein-VWestfa:
len, Bayern, essen und Niedersachsen Gespräche ZUr Einführung des OT-
thodoxen Religionsunterrichts aufgenommen. Der kırchliche Kooperations-

Tüur staatliche tellen 1M Sinne des Grundgesetzes Wr die
Griechisch-Orthodoxe Metropolie VOT Deutschlan: als rößere OÖrthodoxe
KÖörpersc des Oflfentlichen Rechts 1n Deutschland.“” BIis 0994 1n al
len 1er Bundesländern der Religionsunterricht der Griechisch
Orthodoxen Metropolie VONN Deutschland mi1t kultusministeriellem Erlass
Ooder Schreiben als Oordentliches enriac eingeführt. Die Bezeichnung in
[e6585 Religionsunterrichts als „griechisch-orthodox” Ist allerdings nicht 1M
nationalen, Oondern 1M kulturellen Sinne verstehen.“ Ahnlich wird
auch der lerminus „römisch-katholisch“ als kultureller und nicht als CO
graphischer Begriff verstanden

Besonders ach der politischen en: sab In den 1990er Jahren ©1-
NelNn /Zustrom orthodoxer YIsten AUS diversen Ländern ach
Deutschland, dass auch die usammensetzung der Orthodoxen chüler
e1nNe erweIılterte kulturelle VielTfalt erfuhr. eute aben OÖrthodoxe chüler
ETW eıInNnen griechischen, arabischen, russischen, ukrainischen, serbischen,
rumänischen, bulgarischen, sgeorgischen und zu weillen auch eıInNnen deut:
SscChHen Hintergrund. hre schulische relig1öse Bildung und Erziehung WT

40 azu Chrisfine Langenfeld: Integration und kulturelle en zugewanderter
Minderheiten. 1ne Untersuchung eispie des allgemeinbildenden ScCHhulwesens In

Af/
der Bundesrepublik Deutschland, übingen 2001, 28,

C’hristfine Langenfeld: O., 34;,
48 hierzu den SCAHN1I Zielsetzungen und inhaltliche Orientierung des Religionsun-

erTC
A4U Ausführlicher azu IKOLAUS Ihon ()rthodoxer Religionsunterricht In Deutschland. Per-

spektiven und Realitäten, In FEVMenitiOs FTamiolakis/Afhanasios Basdekis.  iIkolaus
Ihon (Hg.) He ()rthodoxe Kirche 1ne Standortbestimmun: der Jahrtausendwende
Festschrift Iur AÄAnastasıios Kallis, Tankiur 1999, 404

(} Kultusministerium des FLandes Nordrhein-Westfalen (Hg.) Kichtlinien und Lehr-
pläne Iur die Grundschule In Nordrhein-Westfalen Mechisch-orthodorxre Religionslehre,
Frechen 1994, 71
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und nun wurde die Frage nach Bildungsmaßnahmen für ihren bleibenden
Aufenthalt in Deutschland aktuell.46 In verschiedenen Bundesländern
wurde zudem zunehmend die Frage nach einer schulischen religiösen Er-
ziehung orthodoxer Schüler laut. Zum einen galt es den orthodoxen Kin-
dern und Jugendlichen die im deutschen Schulsystem liegenden Bildungs-
chancen zugänglich zu machen,47 zum anderen wurde im orthodoxen
Religionsunterricht eine identitätsstiftende und integrationsfördernde Kraft
gesehen.48

Entsprechend wurden Anfang der 1980er Jahre in Nordrhein-Westfa-
len, Bayern, Hessen und Niedersachsen Gespräche zur Einführung des or-
thodoxen Religionsunterrichts aufgenommen. Der kirchliche Kooperations-
partner für staatliche Stellen im Sinne des Grundgesetzes war die
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland als größere orthodoxe
Körperschaft des öffentlichen Rechts in Deutschland.49 Bis 1994 war in al-
len vier genannten Bundesländern der Religionsunterricht der Griechisch-
Orthodoxen Metropolie von Deutschland mit kultusministeriellem Erlass
oder Schreiben als ordentliches Lehrfach eingeführt. Die Bezeichnung ih-
res Religionsunterrichts als „griechisch-orthodox“ ist allerdings nicht im
nationalen, sondern im kulturellen Sinne zu verstehen.50 Ähnlich wird
auch der Terminus „römisch-katholisch“ als kultureller und nicht als geo-
graphischer Begriff verstanden. 

Besonders nach der politischen Wende gab es in den 1990er Jahren ei-
nen erneuten Zustrom orthodoxer Christen aus diversen Ländern nach
Deutschland, so dass auch die Zusammensetzung der orthodoxen Schüler
eine erweiterte kulturelle Vielfalt erfuhr. Heute haben orthodoxe Schüler
etwa einen griechischen, arabischen, russischen, ukrainischen, serbischen,
rumänischen, bulgarischen, georgischen und zuweilen auch einen deut-
schen Hintergrund. Ihre schulische religiöse Bildung und Erziehung war

46 Vgl. dazu Christine Langenfeld: Integration und kulturelle Identität zugewanderter
Minderheiten. Eine Untersuchung am Beispiel des allgemeinbildenden Schulwesens in
der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 2001, 28, m. w. N.

47 Vgl. Christine Langenfeld: A. a. O., 34, m. w. N.
48 Vgl. hierzu den Abschnitt Zielsetzungen und inhaltliche Orientierung des Religionsun-

terrichts.
49 Ausführlicher dazu Nikolaus Thon: Orthodoxer Religionsunterricht in Deutschland. Per-

spektiven und Realitäten, in: Evmenios Tamiolakis/Athanasios Basdekis/Nikolaus
Thon (Hg.): Die Orthodoxe Kirche. Eine Standortbestimmung an der Jahrtausendwende.
Festschrift für Anastasios Kallis, Frankfurt a. M. 1999, 404.

50 Vgl. Kultusministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Richtlinien und Lehr-
pläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Griechisch-orthodoxe Religionslehre,
Frechen 1994, 21.



4p 1n gemeinsames Anliegen der kanonischen Oorthodoxen Diözesen Im Jahr
994 hatten sich die kanonischen Orthodoxen Diözesen In der „KOMMIS-
S10ON der Orthodoxen Kıiırche In Deutschland“ 1D) eINem Verband
zusammengeschlossen. Die wurde In den verschiedenen Bundes
laändern ZUuU gemeinsamen kırchlichen Kooperationspartner Iur staatliche
tellen 1cC 11UTr dem Selbstverständnis nach, Oondern auch 'Orm. stand
der griechisch-orthodoxe Religionsunterricht allen Orthodoxen Cchulern
Olfen und konnte auch VOT Lehrkräflften jeder kanonischen Oorthodoxen
DiOzese erteilt werden ach der Aufnahme der kanonischen emeln-
SC miıt der Russischen Orthodoxen Kıirche 1M Ausland wurde Tortan
auch ler das Anliegen des Orthodoxen Religionsunterrichts geme1insam X
Lragen. Die Kompetenzen der wurden 201 VOT der als Nachfolge-
Organısation gegründeten „Urthodoxen Bischoefskonferenz In Deutschland“
OBKD)} übernommen

Staatlich anerkannte Ausbildung der Lehrkräfte für den orthodoxen
Religionsunterricht

Der eingerichtete Religionsunterricht bedarf auch geeigneter Lehr-
kräfte, die diesen erteilen UNaCANS wurde der OÖrthodoxe Religionsunter-
richt Uurc kırchliche erteilt Oder 1n Nordrhein-Westfalen Uurc
eNnrkraite Tüur den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, die e1Ne (Q)ua:
lıflıkation DZWw. e1nNe kırchliche Lehrerlauhbnis hierzu hatten Da sich l1er-
bel e1Ne vorübergehende LÖsung handelte, wurde der Universität
München 995 e1N Diplomstudiengang Iur TINOdOXe Theologie einge-
ichtet. BIS eute handelt sich die einzige Möglichkei In Deutsch
land eiınen staatlich anerkannten SCNIUSS e1Nes vollwertigen ud1ums 1n
orthodoxer Theologie erwerben nter Beteiligung der evangelischen
und katholischen aku SOWIE der „Ausbildungseinrichtung Tüur rtho
doxe Theologie“ esteht se17 2001 e1N Zentrum Tüur OÖkumenische FOr:
schung der Universität Muünchen

Im Jahr 2003 wurde der Universität Uunster der bestehende Lehr-
STU Tüur Orthodoxe Theologie 1n das „CGentrum Tüur Religiöse Studien“ inte-
oriert. der Universität Uunster Tallt 1n diese /Zeit auch die Einrichtung
e1Nes Lehramtsstudiengangs miıt Orthodoxer Theologie als Erweiterungs-
fach, als drittes Fach neDen ZWE1 welleren Hauptfächern. Der Bedartf
Iur den Orthodoxen Religionsunterricht In DallzZ Deutschlan: kann damıit
nicht abgedeckt werden ESs ware deshalb Sinnvoll, auch den Studiengang
Iur Orthodoxe Theologie In Muünchen aUsZzZuUbauen und eiınen Lehramtsstu:
jengang anzubieten, nicht 1Ur Tachliche Grundlagen, Oondern auch
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ein gemeinsames Anliegen der kanonischen orthodoxen Diözesen. Im Jahr
1994 hatten sich die kanonischen orthodoxen Diözesen in der „Kommis-
sion der Orthodoxen Kirche in Deutschland“ (KOKiD) zu einem Verband
zusammengeschlossen. Die KOKiD wurde in den verschiedenen Bundes-
ländern zum gemeinsamen kirchlichen Kooperationspartner für staatliche
Stellen. Nicht nur dem Selbstverständnis nach, sondern auch formal stand
der griechisch-orthodoxe Religionsunterricht allen orthodoxen Schülern 
offen und konnte auch von Lehrkräften jeder kanonischen orthodoxen 
Diözese erteilt werden. Nach der Aufnahme der kanonischen Gemein-
schaft mit der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland wurde fortan
auch hier das Anliegen des orthodoxen Religionsunterrichts gemeinsam ge-
tragen. Die Kompetenzen der KOKiD wurden 2010 von der als Nachfolge-
organisation gegründeten „Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland“
(OBKD) übernommen.

Staatlich anerkannte Ausbildung der Lehrkräfte für den orthodoxen
Religionsunterricht

Der eingerichtete Religionsunterricht bedarf auch geeigneter Lehr-
kräfte, die diesen erteilen. Zunächst wurde der orthodoxe Religionsunter-
richt durch kirchliche Lehrkräfte erteilt oder in Nordrhein-Westfalen durch
Lehrkräfte für den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, die eine Qua-
lifikation bzw. eine kirchliche Lehrerlaubnis hierzu hatten. Da es sich hier-
bei um eine vorübergehende Lösung handelte, wurde an der Universität
München 1995 ein Diplomstudiengang für Orthodoxe Theologie einge-
richtet. Bis heute handelt es sich um die einzige Möglichkeit, in Deutsch-
land einen staatlich anerkannten Abschluss eines vollwertigen Studiums in
orthodoxer Theologie zu erwerben. Unter Beteiligung der evangelischen
und katholischen Fakultät sowie der „Ausbildungseinrichtung für Ortho-
doxe Theologie“ besteht seit 2001 ein Zentrum für ökumenische For-
schung an der Universität München. 

Im Jahr 2003 wurde an der Universität Münster der bestehende Lehr-
stuhl für Orthodoxe Theologie in das „Centrum für Religiöse Studien“ inte-
griert. An der Universität Münster fällt in diese Zeit auch die Einrichtung
eines Lehramtsstudiengangs mit Orthodoxer Theologie als Erweiterungs-
fach, d. h. als drittes Fach neben zwei weiteren Hauptfächern. Der Bedarf
für den Orthodoxen Religionsunterricht in ganz Deutschland kann damit
nicht abgedeckt werden. Es wäre deshalb sinnvoll, auch den Studiengang
für Orthodoxe Theologie in München auszubauen und einen Lehramtsstu-
diengang anzubieten, um nicht nur fachliche Grundlagen, sondern auch



pädagogische Fertigkeiten vermitteln A /
Zielsetzungen und InNa  IC Orientierung des orthodoxen Religions-
unterrich

Die /Zielsetzungen und die nhalte des Orthodoxen Religionsunterrichts
werden In den hilerfür vorgesehenen Lehrplänen der verschiedenen Bun
esilander lormuliert. lgemein Orien Hderen sich die ufgaben des Orthodo-
XT Religionsunterrichts dessen Beitrag als Oordentliches enriac Zu
SCHNUNSCHEeN Erziehungs- und Bildungsauftrag, Selbstverständnis der Or
thodoxen Kırche und ihren theologischen Prinzipien SOWIE der Lebens
WITKI1IC  e1t der orthodoxen chüler 1n Deutschland.”'

Auf das KUurzeste zusammengefasst wird der schulische Erziehungs-
und Bildungsauftrag als Aufgabe des Staates verstanden, e1N leistungsfähl-
SCS und chancengerechtes Schulsystem sewährleisten, „das allen Jungen
Bürgern semäß ihren Frähigkeiten die dem eutigen gesellschaftlichen Le
ben entsprechende Bildungsmöglichkeiten eröffnet“ .° ESs handelt sıch
jene Frähigkeiten des enschen, „die Teinel und die Freiheiten VeT-

wirklichen, die inm die Verfassung ewährt und auferlegt“”. Im Einzelnen
seht hauptsächlich das ec des Kındes und Jugendlichen aufT lreie
Entfaltung der Persönlichkeit Abs GG ) und den der Tre1-
heitlich-demokratischen Sozialordnung.““ eiztieres sewinnt dem
Aspekt des Pluralismus besondere Bedeutung.

TEe1i1llc dürien die nhalte des Keligionsunterrichts weder verfälscht
och Iür die Indoktrination einer bestimmten politischen, ideologischen

Kichtlinien und Lehrpläne TIur die (G‚rundschule In Nordrhein-VWestfalen (‚riechisch.:
Orthodoxe Religionslehre, Anm. 50, D, 21; Lehrplan TIur TINOCOXEe Religionslehre In
der ()berstufe des (‚ymnasiums in Bayern 23 Lehrplan Iur das (‚ymnasium In
Bayern. TINOCOXEe Religionslehre 2009]1, wwWwi.lsb-gymö8-lehrplan.de/contentserv/

.neu/g8ö.de/index.php?Story1D=2 75 AX-PHPSESSID=ZÖ 75a9 /c1 Af6461882C02920641
5 /0601 (01.12.2009); Ministerium für Schule un Weiterbildung des Fandes Nord-:
rhein-Westfalen (Hg.) Kernlehrplan Iur die Sek In Nordrhein:  estfalen. ()rthodoxe
Religionslehre, Frechen 701 2,

z BVerIGFE 34,1 65/1 Ö2; uch efer Badura Art. /, AÄAnm. I, Ranr I2; Lufz RKeu
fer. Erziehungs- und Bildungsziele AUS rechtlicher 1C.  9 InN: Hans-Peter FÜSSe  efer
er eC| Erziehung EEI /ur (‚enese einer Problemkonstellation und ZUrTr

Programmalti. einer ünftigen Entwicklung, InN: /Zeitschr1 Iur Pädagogik, Beiheflt 4/,
VWeinheim 2003, 29; Ihomas Oppermann: Schule und herufliche Ausbildung. KOm:-
en 135, InN: HStK, VI;, hg. VON Isensee/Paul irchhof, Heidelberg
1989, Ranr 1

%6 Deutscher Bildungsraf: Empfehlungen der Bildungskommission. Strukturplan Iur das
Bildungswesen VOTIN Febhruar 1970, ONn 1970,

w Ya Ihomas Oppermann: O., Ranr Y, m. w.N
> Lufz Keuter: Erziehungs- und Bildungsziele, Anm. I2,
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pädagogische Fertigkeiten zu vermitteln. 
Zielsetzungen und inhaltliche Orientierung des orthodoxen Religions-
unterrichts

Die Zielsetzungen und die Inhalte des orthodoxen Religionsunterrichts
werden in den hierfür vorgesehenen Lehrplänen der verschiedenen Bun-
desländer formuliert. Allgemein orientieren sich die Aufgaben des orthodo-
xen Religionsunterrichts an dessen Beitrag als ordentliches Lehrfach zum
schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrag, am Selbstverständnis der Or-
thodoxen Kirche und ihren theologischen Prinzipien sowie der Lebens-
wirklichkeit der orthodoxen Schüler in Deutschland.51

Auf das Kürzeste zusammengefasst wird der schulische Erziehungs-
und Bildungsauftrag als Aufgabe des Staates verstanden, ein leistungsfähi-
ges und chancengerechtes Schulsystem zu gewährleisten, „das allen jungen
Bürgern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Le-
ben entsprechende Bildungsmöglichkeiten eröffnet“.52 Es handelt sich um
jene Fähigkeiten des Menschen, „die Freiheit und die Freiheiten zu ver-
wirklichen, die ihm die Verfassung gewährt und auferlegt“53. Im Einzelnen
geht es hauptsächlich um das Recht des Kindes und Jugendlichen auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und den Erhalt der frei-
heitlich-demokratischen Sozialordnung.54 Letzteres gewinnt unter dem
Aspekt des Pluralismus besondere Bedeutung.

Freilich dürfen die Inhalte des Religionsunterrichts weder verfälscht
noch für die Indoktrination einer bestimmten politischen, ideologischen

51 Vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Griechisch-
orthodoxe Religionslehre, s. Anm. 50, 5, 21; Lehrplan für Orthodoxe Religionslehre in
der Oberstufe des Gymnasiums [in Bayern 1999], 2; Lehrplan für das Gymnasium in
Bayern. Orthodoxe Religionslehre [2009], www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/
3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27514&PHPSESSID=0375a97c1df646f88d29a0641
3796d10 (01.12.2009); Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hg.): Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe
Religionslehre, Frechen 2012, 8 f.

52 BVerfGE 34,165/182; Vgl. auch Peter Badura: Art. 7, s. Anm. 5, Rdnr. 52; Lutz R. Reu-
ter: Erziehungs- und Bildungsziele aus rechtlicher Sicht, in: Hans-Peter Füssel/Peter
M. Roder: Recht – Erziehung – Staat. Zur Genese einer Problemkonstellation und zur
Programmatik einer künftigen Entwicklung, in: Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 47,
Weinheim 2003, 29; Thomas Oppermann: Schule und berufliche Ausbildung. Kom-
mentar zu § 135, in: HStR, Bd. VI, hg. von Josef Isensee/Paul Kirchhof, Heidelberg
1989, Rdnr. 12, m. w. N. 

53 Deutscher Bildungsrat: Empfehlungen der Bildungskommission. Strukturplan für das
Bildungswesen vom 13. Februar 1970, Bonn 1970, 29.

54 Vgl. Thomas Oppermann: A. a. O., Rdnr. 9, m.w.N.
55 Vgl. Lutz R. Reuter: Erziehungs- und Bildungsziele, s. Anm. 52, 30.



48 Oder weltanschaulichen ichtung instrumentalisiert werden.” leimenr leis-
tel der Keligionsunterricht als Olcher einen elementTtaren Beitrag den g
nannten Bildungszielen, 1n welchem enschen aul dem Weg ZUTr Ent
wicklung inrer Persönlichkeit begleitet werden und ntworten auf
elementare Lebensiragen finden.° 1C aul der Grundlage einer ldeologie
Oder Theorie, Oondern AUS der gelebten Glaubenserfahrung heraus, werden
Perspektiven Iür das eigene en aufgezeigt. 1es entspricht auch dem
Selbstverständnis des orthodoxen aubens, als „eine den enschen UmMTas-
sende akftive Lebensweise, die e1InNne Lobpreisung ottes darstellt“>”. Der Be.
ZUe ZU Glauben und die Ermöglichung VON (Glauben ehören den pezi
lika des Religionsunterrichts.”“ Aus diesem Glauben heraus soll, ach Hans
Schwier, dem ehemaligen Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen,
der OÖrthodoxe Keligionsunterricht den chulern Hilfen vgeben, die eigene Le
benswirklichkei erlassen, deuten und Urc Handeln bewältigen.”

Die Lebenswirklichkeit der Oorthodoxen chüler In Deutschlan: 1st 1M
1NDIIIC aufT ihren eigenen sOzi0kulturellen und religiösen Hintergrun:
betrachten, SOWIE aufT die Umwelt und die Gesellschaft, 1n der S1E en
S1e unterscheiden sich VONN der Mehrheitsgesellschaft nicht 1Ur häufig 1n
ihrem kulturellen Hintergrund, Oondern 1n ersier LINIE 1n ihrer religiösen
Bindung. In diesem SInne kann Nan ihre Situation als Diasporasituation””
bezeichnen, ohne unbedingt e1nNe Rückkehr 1n das ursprüngliche Her
kunftsland implizieren. Der orthodoxe Religionsunterricht wahrt aDel
den ganzheitlichen In aller Welt und entfaltet ihn den kon
eien Gegebenheiten 1n Deutschland.®‘ Er hat die Aufgabe, den Cchulern

SiNNVOIllen Erfahrungen mi1t den NnNalten und Iradıtionen ihres lau:
bens verhelfen,““ S1E In Fragen, We1leln und Bedürinissen 1n ihrem

510 Rudolf Wichard. Religionsunterricht, Anm. 1
f Kernlehrplan Iur die Sek In Nordrhein:  estfalen. TINOCOXEe Religionslehre, Anm.

51,9
B1e Kernlehrplan Iur die Sek In Nordrhein:  estfalen. TINOCOXEe Religionslehre:

A.a. ÖO., 11
s Kichtlinien und Lehrpläne Iur die Grundschule In Nordrhein:  estfalen. (‚Mechisch:

Oorthodoxe Religionslehre, Anm. 50,
18 Diaspora griech LOONOOC) edeute wörtlich „Zerstreuung” und „bezeichnet e1nNe reli-

z10SE auc. nationale) Minderheit, SOWIE deren ituation  &. (} In eyers (‚roßes 1a-
schenlexikon, Mannheim 1992, D, 208
Kernlehrplan Iur die Sek In Nordrhein:  estfalen. TINOCOXEe Religionslehre, Anm.
51,9

O2 Kernlehrplan Iur die Sek In Nordrhein:  estfalen. TINOCOXEe Religionslehre,
n

03 ehrplan Iur ()rthodoxe Religionslehre In der ()berstufe des (‚yymnasiums in Bayern
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oder weltanschaulichen Richtung instrumentalisiert werden.55 Vielmehr leis-
tet der Religionsunterricht als solcher einen elementaren Beitrag zu den ge-
nannten Bildungszielen, in welchem junge Menschen auf dem Weg zur Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit begleitet werden und Antworten auf
elementare Lebensfragen finden.56 Nicht auf der Grundlage einer Ideologie
oder Theorie, sondern aus der gelebten Glaubenserfahrung heraus, werden
Perspektiven für das eigene Leben aufgezeigt. Dies entspricht auch dem
Selbstverständnis des orthodoxen Glaubens, als „eine den Menschen umfas-
sende aktive Lebensweise, die eine Lobpreisung Gottes darstellt“57. Der Be-
zug zum Glauben und die Ermöglichung von Glauben gehören zu den Spezi-
fika des Religionsunterrichts.58 Aus diesem Glauben heraus soll, nach Hans
Schwier, dem ehemaligen Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen,
der orthodoxe Religionsunterricht den Schülern Hilfen geben, die eigene Le-
benswirklichkeit zu erfassen, zu deuten und durch Handeln zu bewältigen.59

Die Lebenswirklichkeit der orthodoxen Schüler in Deutschland ist im
Hinblick auf ihren eigenen soziokulturellen und religiösen Hintergrund zu
betrachten, sowie auf die Umwelt und die Gesellschaft, in der sie leben.
Sie unterscheiden sich von der Mehrheitsgesellschaft nicht nur häufig in
ihrem kulturellen Hintergrund, sondern in erster Linie in ihrer religiösen
Bindung. In diesem Sinne kann man ihre Situation als Diasporasituation60

bezeichnen, ohne unbedingt eine Rückkehr in das ursprüngliche Her-
kunftsland zu implizieren. Der orthodoxe Religionsunterricht wahrt dabei
den ganzheitlichen Zugang in aller Welt und entfaltet ihn unter den kon-
kreten Gegebenheiten in Deutschland.61 Er hat die Aufgabe, den Schülern
zu sinnvollen Erfahrungen mit den Inhalten und Traditionen ihres Glau-
bens zu verhelfen,62 sie in Fragen, Zweifeln und Bedürfnissen in ihrem

56 Vgl. Rudolf Wichard: Religionsunterricht, s. Anm. 15, 71 f.
57 Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religionslehre, s. Anm.

51, 9.
58 Vgl. Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religionslehre:

A. a. O., 11.
59 Vgl. Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Griechisch-

orthodoxe Religionslehre, s. Anm. 50, 5.
60 Diaspora (griech. διασπορά) bedeutet wörtlich „Zerstreuung“ und „bezeichnet eine reli-

giöse (auch nationale) Minderheit, sowie deren Situation“. So in: Meyers Großes Ta-
schenlexikon, Mannheim 1992, Bd. 5, 208. 

61 Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religionslehre, s. Anm.
51, 9.

62 Vgl. Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religionslehre, s.
Anm. 51, 9.

63 Vgl. Lehrplan für Orthodoxe Religionslehre in der Oberstufe des Gymnasiums [in Bayern
1999], 2.



Glaubensleben begleiten,““ 1E ZUr Ausbildung ihrer eigenen religiösen 4U
Identität ermutigen und befähigen” SOWIE „ihnen e1Ne aul Mitgestal-
LUunNng ausgerichtete Teilnahme politischen, kulturellen und religiösen
en der demoeokratischen Gesellsc 1n Deutschlan: ermöglichen

In der Juralen und Sakularen Gesellscha wird die Befähigung, sich
als Ireiler ensch In den 0g begeben, iImMmer wichtiger. Der 0g
bedarf allerdings e1ner lesten Grundlage. Vor allem Heranwachsende
„können und sollen Überlieferungen und relig1öse Praxis auch reflexiv
durchdringen und sich ihres eigenen aubens In Auseinandersetzung miıt
anderen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen ausdrücklich be

werden“.  « 00 nter der Beibe  ung der Konfessiconalıtat des Faches
wird e1nNe ance der besonderen /Zusammenarbeit zwischen den Fächern
OÖrthodoxe Religionslehre und dem Religionsunterricht anderer christlicher
Konfessionen gesehen, die Begegnung, Austausch und Auseinandersetzung
ordert.° Der Gewinn e1iner Olchen Uusammenarbeit leg In der Or
ruhng VOT Dialogbereitschaft und Erfahrungsaustausch, 1n der sachgemäßen
Würdigung der anderen Positionen und dem wechselseitigen Verstehen
WIEe der bewussten Identifikation mi1t der eigenen konfessionellen radı
tion.°® uberdem können AUS dieser Form der Kooperation der KOonfessi0-
NelNn relig1öse mpulse Tüur Gestaltung und Öffnung der Schule vgesetzt
werden, W2S e1N (G(Gewinn Tüur die Schule Se1n ann  69

Der Oorthodoxe Religionsunterricht n der Praxis

Die rec  i1chen KRahmenbedingungen Tüur den verfassungsrechtlich D
rantıerten Religionsunterricht gelten 1n gleicher Weise Iur jeden konfessi0-
nellen Religionsunterricht, sofern als Oordentliches enriac 1M eweili
DE Bundesland eingeführt 1St. Damıiıt gelten 1E auch Tüur den In Bayern,

04 Lehrplan Iur TINOCOXEe Religionslehre In der ()berstufe des (‚ymnasiums in Bayern
0> Kernlehrplan Tur die Sek In Nordrhein:  estfalen. ()rthodoxe Religionslehre, O.;
918 ehrplan Iur ()rthodoxe Religionslehre In der ()berstuflfe des (‚yymnasiums in Bayern

In der Sek In Nordrhein-VWestfalen 1St e1n eigenes Inhaltsfeld „Dialog MIt
deren cChrnsStÜchen Konfessionen SOWIE anderen Religionen und eltanschauungen” VOT-

gesehen. azu Kernlehrplan Iur die Sek In Nordrhein-VWestfalen ()rthodoxe eligl
Oonslehre: O.; 21,

O7/ Kernlehrplan Iur die Ssek In Nordrhein:  estfalen. ()rthodoxe Religionslehre:
‚11

911e ehı  O,
99 ehı  O,
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Glaubensleben zu begleiten,63 sie zur Ausbildung ihrer eigenen religiösen
Identität zu ermutigen und zu befähigen64 sowie „ihnen eine auf Mitgestal-
tung ausgerichtete Teilnahme am politischen, kulturellen und religiösen
Leben der demokratischen Gesellschaft in Deutschland zu ermöglichen“.65

In der pluralen und säkularen Gesellschaft wird die Befähigung, sich
als freier Mensch in den Dialog zu begeben, immer wichtiger. Der Dialog
bedarf allerdings einer festen Grundlage. Vor allem junge Heranwachsende
„können und sollen Überlieferungen und religiöse Praxis auch reflexiv
durchdringen und sich ihres eigenen Glaubens in Auseinandersetzung mit
anderen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen ausdrücklich be-
wusst werden“.66 Unter der Beibehaltung der Konfessionalität des Faches
wird eine Chance der besonderen Zusammenarbeit zwischen den Fächern
orthodoxe Religionslehre und dem Religionsunterricht anderer christlicher
Konfessionen gesehen, die Begegnung, Austausch und Auseinandersetzung
fordert.67 Der Gewinn einer solchen Zusammenarbeit liegt in der Förde-
rung von Dialogbereitschaft und Erfahrungsaustausch, in der sachgemäßen
Würdigung der anderen Positionen und dem wechselseitigen Verstehen so-
wie der bewussten Identifikation mit der eigenen konfessionellen Tradi-
tion.68 Außerdem können aus dieser Form der Kooperation der Konfessio-
nen religiöse Impulse für Gestaltung und Öffnung der Schule gesetzt
werden, was ein Gewinn für die ganze Schule sein kann.69

Der orthodoxe Religionsunterricht in der Praxis

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den verfassungsrechtlich ga-
rantierten Religionsunterricht gelten in gleicher Weise für jeden konfessio-
nellen Religionsunterricht, sofern er als ordentliches Lehrfach im jeweili-
gen Bundesland eingeführt ist. Damit gelten sie auch für den in Bayern,

64 Vgl. Lehrplan für Orthodoxe Religionslehre in der Oberstufe des Gymnasiums [in Bayern
1999], 2.

65 Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religionslehre, a. a. O.,
9.

66 Lehrplan für Orthodoxe Religionslehre in der Oberstufe des Gymnasiums [in Bayern
1999], 2. In der Sek. I in Nordrhein-Westfalen ist ein eigenes Inhaltsfeld „Dialog mit an-
deren christlichen Konfessionen sowie anderen Religionen und Weltanschauungen“ vor-
gesehen. Vgl. dazu Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religi-
onslehre: A. a. O., 21, 28 f.

67 Vgl. Kernlehrplan für die Sek. I in Nordrhein-Westfalen. Orthodoxe Religionslehre: A. a.
O., 11.

68 Vgl. ebd.
69 Vgl. ebd.



(} essen, Niedersachsen und Nordrhein  estfalen eingeführten Oorthodoxen
Religionsunterricht. Grundsätzlic bestätigen diese andesrec  I1Ichen Re
sgelungen den 1M Grundgesetz verankerten Religionsunterricht und senen
zugleic detaijlliertere Bestimmungen VOTL. Für den Orthodoxen Religionsun-
terricht In der Praxis 1st diesbezüglich VOT allem die Festilegung e1ner Min:
destzahl VOT teilnehmenden chulern VOT Bedeutung, die je ach Land
zwischen Tunf und ZWOLIT Cchulern variiert.”“

/war Ist die /Zahl der Oorthodoxen chüler 1n Ballungsgebieten er als
In ländlichen Gebieten, doch auch dort Ist die vorgeschriebene Mindest:
zanl Nıcht automatisch 1n jeder Klasse, Jahrgangsstufe Oder Schule egeben.
Um den Oorthodoxen Religionsunterricht überhaupt realisieren, wird
In der ege assen-, SC und schulformübergreifen: Nachmittag OT-

ganıslert. 1e$ erfordert Maßnahmen, die Tüur alle Beteiligten e1Ne ehrbe
astung darstellen ©1 mMmMussen Schulleitungen Eltern und chüler ber
die Einrichtung des Unterrichts informieren, Eltern und chüler eiınen
(weiteren] Nachmittagsunterricht anstelle VOT Freizeit In Kauf nehmen,
chulen reguläre Unterrichtsräume au ßerhalb des regulären Unterrichts
PTFOSTaAMMINS ZUr Verfügung stellen, SOWIE außergewöhnli-
chen Bedingungen unterrichten

In der Praxis wird dieser Mehraufwand Iur den Religionsunterricht
Rerhalhb der regulären Unterrichtszeiten häulfig nicht betrieben Die ONSEe-

1St, dass e1N Jeil der Oorthodoxen chüler nicht ber die Einrichtung
e1Nes Orthodoxen Religionsunterrichts informiert wird, Iur den SIE sich
melden könnten (wenn auch e1nNe meldung dem Status e1Nes Orden ul
chen Lehrfachs widerspricht. 1elmenr Ist die eilnanme eiInem Wah
Pflichtfach egeben, solern keine meldung vorliegt!). uch bel gezielter
Nachfrage und Interessensbekundung VOT se1ten der Eltern erfolgt

der Reaktion keine eilnanme der Schüler; AUS-

schlaggebend sind Me1s die ungunstigen zeitlichen und Ortlichen 1n
gUuNSEeN Häaufig werden auch keine regulären Unterrichtsräume ZUr eriuU:
gung gestellt, W2S die 1ıdaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts
erheblich einschränkt. nter diesen erschwerten Bedingungen STE der
persönliche Einsatz der Religionslehrer ersier Stelle, we1l sich Tüur die
acC und Tüur die chüler

1ne Herausforderung Iur die Unterrichtsgestaltung esteht VOT allem
In der wen1g homogenen usammensetzung der Unterrichtsgruppen. Die
Gruppendynamik unterscheidet sich VO  = regulären Klassenverband stärker
als bel der Zusammenlegung VOT Parallelklassen Die altersmäßige Ent:

7U Christoph Link HaAbStKirchR I1, Anm. Ö, 484; Gerhard RKobbers Kommentar
ZUuU Grundgesetz, Anm. /, Art. 7, RANrT. 144
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Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingeführten orthodoxen
Religionsunterricht. Grundsätzlich bestätigen diese landesrechtlichen Re-
gelungen den im Grundgesetz verankerten Religionsunterricht und sehen
zugleich detailliertere Bestimmungen vor. Für den orthodoxen Religionsun-
terricht in der Praxis ist diesbezüglich vor allem die Festlegung einer Min-
destzahl von teilnehmenden Schülern von Bedeutung, die je nach Land
zwischen fünf und zwölf Schülern variiert.70

Zwar ist die Zahl der orthodoxen Schüler in Ballungsgebieten höher als
in ländlichen Gebieten, doch auch dort ist die vorgeschriebene Mindest-
zahl nicht automatisch in jeder Klasse, Jahrgangsstufe oder Schule gegeben.
Um den orthodoxen Religionsunterricht überhaupt zu realisieren, wird er
in der Regel klassen-, schul- und schulformübergreifend am Nachmittag or-
ganisiert. Dies erfordert Maßnahmen, die für alle Beteiligten eine Mehrbe-
lastung darstellen. Dabei müssen Schulleitungen Eltern und Schüler über
die Einrichtung des Unterrichts informieren, Eltern und Schüler einen
(weiteren) Nachmittagsunterricht anstelle von Freizeit in Kauf nehmen,
Schulen reguläre Unterrichtsräume außerhalb des regulären Unterrichts-
programms zur Verfügung stellen, sowie Lehrkräfte unter außergewöhnli-
chen Bedingungen unterrichten. 

In der Praxis wird dieser Mehraufwand für den Religionsunterricht au-
ßerhalb der regulären Unterrichtszeiten häufig nicht betrieben. Die Konse-
quenz ist, dass ein Teil der orthodoxen Schüler nicht über die Einrichtung
eines orthodoxen Religionsunterrichts informiert wird, für den sie sich an-
melden könnten (wenn auch eine Anmeldung dem Status eines ordentli-
chen Lehrfachs widerspricht. Vielmehr ist die Teilnahme an einem [Wahl]-
Pflichtfach gegeben, sofern keine Abmeldung vorliegt!). Auch bei gezielter
Nachfrage und reger Interessensbekundung von seiten der Eltern erfolgt –
entgegen der erwarteten Reaktion – keine Teilnahme der Schüler; aus-
schlaggebend sind meist die ungünstigen zeitlichen und örtlichen Bedin-
gungen. Häufig werden auch keine regulären Unterrichtsräume zur Verfü-
gung gestellt, was die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts
erheblich einschränkt. Unter diesen erschwerten Bedingungen steht der
persönliche Einsatz der Religionslehrer an erster Stelle, weil er sich für die
Sache und für die Schüler lohnt.

Eine Herausforderung für die Unterrichtsgestaltung besteht vor allem
in der wenig homogenen Zusammensetzung der Unterrichtsgruppen. Die
Gruppendynamik unterscheidet sich vom regulären Klassenverband stärker
als bei der Zusammenlegung von Parallelklassen. Die altersmäßige Ent-

70 Vgl. Christoph Link: HdbStKirchR II, s. Anm. 8, 484; Gerhard Robbers: Kommentar
zum Grundgesetz, s. Anm. 7, Art. 7, RdNr. 144 f.



wicklung und die Interessen der chüler können aufgrun der rgangs
übergreifenden Form we1ilt auseinanderliegen. Die relig1öse Sozlalisierung
ann je ach familiärem, soz1alem und herkunftsmäßigem Hintergrun:
csehr unterschiedlich sein ine eltere Herausforderung bildet die allge
MmMeiıne Wahrnehmung. Wird der Religionsunterricht als SCHNUNSCNES
Freizeitangebot Ooder als Oordentliches enriac gesehen? 1es Silt Tüur Eltern
und Schüler, Och mehr ahber Tüur Schulleitung und Lehrerkollegium, In das
OÖrthodoxe Religionslehrer aufgrun: ihrer divergierenden Arbeitszeiten Oft
nicht integriert Ooder häufig gänzlic unbekannt sind Entsprechend sroß 1st
die Unkenntnis VO[1- und übereinander und multilaterale /usammenarbeit
zwischen den Fachlehrern aum möglich

1ne besondere Schulform rlaubt allerdings, den Orthodoxen Religi-
Onsunterricht 1n den regulären Schulunterricht integrieren. AaDEel han
delt sich häufig chulen mi1t eiInem erwelterten Tem: Oder utler
sprachlichen Angebot DZW. bılinguale Schulen, Me1s mi1t eINem
griechisch-deutschen weig Hier en e{Iwa chüler griechischer Her
kunft die Möglichkei e1nNe eutsche Schule esuchen und gleichzeitig
Bildung 1n griechischer Sprache erhalten tTechısche chüler Sind In
der ege Orthodoxen aubens, dass allein Uurc S1E die erforderliche
Schülerza Tüur die Einrichtung e1Nes Orthodoxen Religionsunterrichts be
Fe1ts egeben 1St. Somit 1st dieser 1M regulären Unterrichtsrahmen möglich
und nicht 1Ur Tüur die griechischen Kinder, Oondern Tüur alle Orthodoxen
chüler zugänglich Die Kahmenbedingungen Sind 1n diesem Fall gunstiger
und entsprechen eiInem Ordentlichen enriac

Allerdings Sind auch Einzelfälle bekannt, In enen OÖrthodoxe chüler
kurzzeitig AUS dem Unterricht ihres Bekenntnisses werden,
we1l In der Wahrnehmung VONN Fachkollegen der ihren Fächern paralle
auifende OÖrthodoxe Religionsunterricht eın Oordentliches enriac SL, und
ihrer Meinung ach nicht eyIistieren kann, Ooder der Oorthodoxe chüler SE1-
NelNn Glauben 1M Religionsunterricht e1iner anderen christlichen Konfession
als „Iremde eligion” (!) vorstellen soll

Faktisch esucht e1N minımaler Prozentsatz Orthodoxer chüler den
Religionsunterricht ihres Bekenntnisses, während der TOlLste1l entweder
AUS Unkenntnis ber das Angebot Ooder aufgrun der sıch araus ergeben-
den Mehrbelastung eher eiInem rsatzunterricht Oder Religionsun-
terricht anderer Bekenntnisse 1M anmen des regulären Unterrichtspro-
IM teilnimmt. esuchen S1E doch den orthodoxen Religionsunterricht,

STE In der ege ihre eigene besondere Motivation Ooder jene ihrer E1
tlern dahinter. In diesem Fall wird als Ordentliches eNnriac seschä
und regelmäßig VONN chulern der oymnaslalen Oberstufe als Abiturfach X
wählt, sich Iur die Hochschulreife qualifizieren. Meistens seht der
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wicklung und die Interessen der Schüler können aufgrund der jahrgangs-
übergreifenden Form weit auseinanderliegen. Die religiöse Sozialisierung
kann je nach familiärem, sozialem und herkunftsmäßigem Hintergrund
sehr unterschiedlich sein. Eine weitere Herausforderung bildet die allge-
meine Wahrnehmung. Wird z. B. der Religionsunterricht als schulisches
Freizeitangebot oder als ordentliches Lehrfach gesehen? Dies gilt für Eltern
und Schüler, noch mehr aber für Schulleitung und Lehrerkollegium, in das
orthodoxe Religionslehrer aufgrund ihrer divergierenden Arbeitszeiten oft
nicht integriert oder häufig gänzlich unbekannt sind. Entsprechend groß ist
die Unkenntnis von- und übereinander und multilaterale Zusammenarbeit
zwischen den Fachlehrern kaum möglich.

Eine besondere Schulform erlaubt es allerdings, den orthodoxen Religi-
onsunterricht in den regulären Schulunterricht zu integrieren. Dabei han-
delt es sich häufig um Schulen mit einem erweiterten fremd- oder mutter-
sprachlichen Angebot bzw. um bilinguale Schulen, meist mit einem
griechisch-deutschen Zweig. Hier haben etwa Schüler griechischer Her-
kunft die Möglichkeit, eine deutsche Schule zu besuchen und gleichzeitig
Bildung in griechischer Sprache zu erhalten. Griechische Schüler sind in
der Regel orthodoxen Glaubens, so dass allein durch sie die erforderliche
Schülerzahl für die Einrichtung eines orthodoxen Religionsunterrichts be-
reits gegeben ist. Somit ist dieser im regulären Unterrichtsrahmen möglich
und nicht nur für die griechischen Kinder, sondern für alle orthodoxen
Schüler zugänglich. Die Rahmenbedingungen sind in diesem Fall günstiger
und entsprechen einem ordentlichen Lehrfach. 

Allerdings sind auch Einzelfälle bekannt, in denen orthodoxe Schüler
kurzzeitig aus dem Unterricht ihres Bekenntnisses genommen werden,
weil in der Wahrnehmung von Fachkollegen der zu ihren Fächern parallel
laufende orthodoxe Religionsunterricht kein ordentliches Lehrfach ist, und
ihrer Meinung nach nicht existieren kann, oder der orthodoxe Schüler sei-
nen Glauben im Religionsunterricht einer anderen christlichen Konfession
als „fremde Religion“ (!) vorstellen soll. 

Faktisch besucht ein minimaler Prozentsatz orthodoxer Schüler den
Religionsunterricht ihres Bekenntnisses, während der Großteil entweder
aus Unkenntnis über das Angebot oder aufgrund der sich daraus ergeben-
den Mehrbelastung eher an einem Ersatzunterricht oder am Religionsun-
terricht anderer Bekenntnisse im Rahmen des regulären Unterrichtspro-
gramms teilnimmt. Besuchen sie doch den orthodoxen Religionsunterricht,
so steht in der Regel ihre eigene besondere Motivation oder jene ihrer El-
tern dahinter. In diesem Fall wird er als ordentliches Lehrfach geschätzt
und regelmäßig von Schülern der gymnasialen Oberstufe als Abiturfach ge-
wählt, um sich für die Hochschulreife zu qualifizieren. Meistens geht der
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7 Besuch des Orthodoxen Religionsunterrichts 1n der Sekundarstufe ] voraus,
der In der ege aul Inıtilative ihnrer Eltern esucht wird Diese betrachten
den Orthodoxen Religionsunterricht als wichtigen Beitrag Iur die Bildung
und Persönlichkeitsentfaltung ihrer Kiınder. Doch auch Heranwach-
SENdeE entwickeln Interesse den nhalten des Oorthodoxen Religionsun-
terrichts, die ihnen e1N rsatzunterricht nicht vermitteln Ooder erseizen
kann

Perspektiven

Der orthodoxe Religionsunterricht 1st 1n verschiedenen deutschen
Bundesländern 1n Oordentliches enriac In der Praxis Wirkt allerdings
häufig WIE e1N au ßerordentliches Unterrichtsfach, ZU eıInNnen Uurc seinNnen
Seltenheitswert, ZUuU anderen aufgrun: der ungewöhnlichen Unterrichts
bedingungen auber der regulären UOrdnung der Schule und des
PFOSTaMINS, AÄAus Organisatorischen Grüunden 1st AUS staatlicher 1C
zulässig, Mindes  en lestzusetzen und den Religionsunterricht jJahr-
gangsstufen- und schulübergreifend Nachmittag anzubieten, da
Dar nicht realisierbar ware Zugleic Ist AUS staatlicher 1C jedoch X
oten, es Lun, den Religionsunterricht 1n den Rahmen des regulä-
[el Schulprogramms integrieren. In der Jat Sibt 1n dieser 1NSIC
Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft werden amtlıche orgaben ur
len nämlich der enschen, die 1E umsetizen Fällt die msetzung ee1gne-
tler Organisatorischer Maßnahmen dUS, scheitern die en lele bevor
S1E überhaupt 1n gri werden

Diese en lele Sind ahber unentbehrlic Iur den Religionsunterricht,
auch WE keine arantie Iur e1nNe erfolgreiche msetzung Sibt. S1e X
Ooren SEINeEemM esen, WIEe die Förderung der religiösen Treinel ZU
esen des demokratischen Staates sehört. Für die /ukunft e1 CS, die
SET1 /Zielsetzungen Testzuhalten und den richtigen tellen Engagement

zeigen. Wo iImMmer möglich ISt, 1NUSS dieses Engagement ezeigt WET-

den, S11 bel Gesprächen zwischen kırchlichen und staatlichen Stellen,
der innerkirchlichen Informierung der Orthodoxen Diözesen, (‚emeinde-
pfarrer und Gemeinden, bel persönlichen Begegnungen VOT Lehrern und
Eltern Elternabenden und nicht zuletzt In erstrehbenswerten Begegnun-
gEeN miıt den Fachkollegen.

„Wei Du, WEr ich bin?“ lautet der 1te e1Nes interreligiösen rojekts
Mitwirkung der Arbeitsgemeinsc  i Christlicher Kıirchen

Deutschlan Die rage 1e sich auch 1n ezug aufT die OÖrthodoxe Religi-
ONsieNre eın 1M innerchristlichen Kontext stellen, die Fachkollegen
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Besuch des orthodoxen Religionsunterrichts in der Sekundarstufe I voraus,
der in der Regel auf Initiative ihrer Eltern besucht wird. Diese betrachten
den orthodoxen Religionsunterricht als wichtigen Beitrag für die Bildung
und Persönlichkeitsentfaltung ihrer Kinder. Doch auch junge Heranwach-
sende entwickeln Interesse an den Inhalten des orthodoxen Religionsun-
terrichts, die ihnen ein Ersatzunterricht nicht vermitteln oder ersetzen
kann. 

Perspektiven

Der orthodoxe Religionsunterricht ist in verschiedenen deutschen
Bundesländern ein ordentliches Lehrfach. In der Praxis wirkt er allerdings
häufig wie ein außerordentliches Unterrichtsfach, zum einen durch seinen
Seltenheitswert, zum anderen aufgrund der ungewöhnlichen Unterrichts-
bedingungen außerhalb der regulären Ordnung der Schule und des Schul-
programms. Aus organisatorischen Gründen ist es aus staatlicher Sicht 
zulässig, Mindestzahlen festzusetzen und den Religionsunterricht jahr-
gangsstufen- und schulübergreifend am Nachmittag anzubieten, da er sonst
gar nicht realisierbar wäre. Zugleich ist es aus staatlicher Sicht jedoch ge-
boten, alles zu tun, um den Religionsunterricht in den Rahmen des regulä-
ren Schulprogramms zu integrieren. In der Tat gibt es in dieser Hinsicht
Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft werden. Sämtliche Vorgaben bedür-
fen nämlich der Menschen, die sie umsetzen. Fällt die Umsetzung geeigne-
ter organisatorischer Maßnahmen aus, so scheitern die hohen Ziele bevor
sie überhaupt in Angriff genommen werden.

Diese hohen Ziele sind aber unentbehrlich für den Religionsunterricht,
auch wenn es keine Garantie für eine erfolgreiche Umsetzung gibt. Sie ge-
hören zu seinem Wesen, so wie die Förderung der religiösen Freiheit zum
Wesen des demokratischen Staates gehört. Für die Zukunft heißt es, an die-
sen Zielsetzungen festzuhalten und an den richtigen Stellen Engagement
zu zeigen. Wo immer es möglich ist, muss dieses Engagement gezeigt wer-
den, sei es bei Gesprächen zwischen kirchlichen und staatlichen Stellen,
der innerkirchlichen Informierung der orthodoxen Diözesen, Gemeinde-
pfarrer und Gemeinden, bei persönlichen Begegnungen von Lehrern und
Eltern an Elternabenden und nicht zuletzt in erstrebenswerten Begegnun-
gen mit den Fachkollegen. 

„Weißt Du, wer ich bin?“ lautet der Titel eines interreligiösen Projekts
unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland. Die Frage ließe sich auch in Bezug auf die orthodoxe Religi-
onslehre allein im innerchristlichen Kontext stellen, an die Fachkollegen
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und viele chüler. Über die Antworten Sibt keine Statistik. Die erie 53
ten Erfahrungen allerdings 1e] aus Doch reicht nicht, sich damıit

begnügen. Wuüunschenswert wäre, Unwissen beseitigen und religiöse
Sens1ibilität den Tag egen, sowohl 1M Umgang mi1t ollegen als auch
mi1t Oorthodoxen Cchulern und bel e1ner inhaltliıchen Auseinandersetzung.
1es kann 1Ur schwer geschehen, WEl keine adäquate Fort: Oder Ausbil
dung vorausgeht, die Uurc persönliche OÖOkumenische Begegnungen DallzZ
elementare Kenntnisse und gegenseltige ertschätzung vermittelt. 1e$
Silt Telllc Tüur die Ausbildung der Religionslehrer er Konfessionen ESs
bleibt wünschen, dass AUS dem Einsatz Iur ihr jeweiliges Fach e1N Ge
spräch auf Augenhöhe entsteht, das nicht 1Ur Tüur den Einzelnen, Oondern
Tüur das Schulleben und Tur die Gesellschaft, 1n der WITr eben, 1n (Gewinn
1ST
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und an viele Schüler. Über die Antworten gibt es keine Statistik. Die erleb-
ten Erfahrungen sagen allerdings viel aus. Doch es reicht nicht, sich damit
zu begnügen. Wünschenswert wäre, Unwissen zu beseitigen und religiöse
Sensibilität an den Tag zu legen, sowohl im Umgang mit Kollegen als auch
mit orthodoxen Schülern und bei einer inhaltlichen Auseinandersetzung.
Dies kann nur schwer geschehen, wenn keine adäquate Fort- oder Ausbil-
dung vorausgeht, die durch persönliche ökumenische Begegnungen ganz
elementare Kenntnisse und gegenseitige Wertschätzung vermittelt. Dies
gilt freilich für die Ausbildung der Religionslehrer aller Konfessionen. Es
bleibt zu wünschen, dass aus dem Einsatz für ihr jeweiliges Fach ein Ge-
spräch auf Augenhöhe entsteht, das nicht nur für den Einzelnen, sondern
für das Schulleben und für die Gesellschaft, in der wir leben, ein Gewinn
ist.
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